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ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 6. März 1989

zur Festlegung der Befugnisse und Betriebsbedingungen der Gemeinschaftsrefe
renzlaboratorien nach der Richtlinie 86/469/EWG über die Untersuchung von

Tieren und von frischem Fleisch auf Rückstände

(89/1 87/EWG)

Laboratorien zu schließenden Verträgen festgelegt
werden, sowie bei jeder Einführung neuer Referenzme
thoden durch Gemeinschaftsvorschriften ;

f) Förderung und Koordinierung der Suche nach neuen
Analysemethoden und Unterrichtung der einzelstaat
lichen Referenzlaboratorien über die Fortschritte bei
Analysemethoden und -materialien ;

g) qualitative und quantitative Bestimmung der Rück
stände im Falle von Meinungsverschiedenheiten
zwischen Mitgliedstaaten über ein Analyseergebnis ;

h) Veranstaltung von Einführungs- und Fortbildungs
kursen für die Sachverständigen der einzelstaatlichen
Laboratorien ;

i) technische und wissenschaftliche Unterstützung der
Kommissionsdienststellen sowie des Referenzbüros der
Gemeinschaft ;

j) Erstellung eines jährlichen Tätigkeitsberichts, der der
Kommission zu übermitteln ist ;

k) Zusammenarbeit mit den einzelstaatlichen Referenzla
boratorien, die von den Drittländern im Rahmen der
nach Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 86/469/EWG
vorzulegenden Pläne bestimmt werden, bezüglich der
Analysemethoden und -substanzen .

Artikel 2

Um die in Artikel 1 festgelegten Arbeiten durchführen zu
können, müssen die Gemeinschaftsreferenzlaboratorien

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Richtlinie 86/469/EWG des Rates vom
16. September 1986 über die Untersuchung von Tieren
und von frischem Fleisch auf Rückstände ('), insbesondere
auf Artikel 8 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Nach Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 86/469/EWG
bestimmt der Rat die Gemeinschaftsreferenzlaboratorien,
die mit der Koordinierung der Kontrollen auf Rückstände
beauftragt werden, und legt ihre Befugnisse und Betriebs
bedingungen fest.
Diese Befugnisse und Betriebsbedingungen müssen
nunmehr festgelegt werden, damit den künftig zu bestim
menden Referenzlaboratorien die von ihnen durchzufüh
renden Aufgaben und die von ihnen zu erfüllenden
Mindestanforderungen bekannt sind —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die gemeinschaftlichen Referenzlaboratorien erfüllen
folgende Aufgaben :
a) Koordinierung der Anwendung einer guten Labor
praxis gemäß den Richtlinien 87/18/EWG (2) und
88/320/EWG (3) in den verschiedenen einzelstaatlichen
Referenzlaboratorien ;

b) Unterrichtung der einzelstaatlichen Referenzlaborato
rien über Analysemethoden und durchzuführende
Meßvergleichsprüfungen sowie über die dabei erzielten
Ergebnisse ;

c) technische Beratung der darum ersuchenden einzel
staatlichen Referenzlaboratorien über die Analyse der
Stoffe, für die sie als Gemeinschaftsreferenzlaborato
rien bestimmt wurden ;

d) Versand von definiert rückstandspositiven sowie rück
standsfreien Blindproben für Meßvergleichsprüfungen
in den einzelstaatlichen Referenzlaboratorien ;

e) Durchführung von Meßvergleichsprüfungen zwischen
den verschiedenen Referenzlaboratorien in Abständen,
die in den zwischen der Kommission und diesen

folgenden Mindestanforderungen genügen :
a) Vorhandensein von Fachpersonal mit ausreichender
Kenntnis der Techniken der Analyse der Rückstände,
für die sie als Gemeinschaftsreferenzlaboratorien
bestimmt wurden ;

b) Vorhandensein der Geräte und Reagenzien, die zur
Durchführung der verlangten Analysen erforderlich
sind ;

c) Vorhandensein des für die Aufgabe geeigneten Verwal
tungsapparates ;

d) Vorhandensein ausreichender Datenverarbeitungskapa
zität zur Durchführung der statistischen Aufgaben, die
mit der Aufbereitung der Daten zusammenhängen,
sowie Möglichkeit der raschen Übermittlung der
Ergebnisse sowie anderer Informationen an die einzel
staatlichen Referenzlaboratorien und an die Kommis
sion ;

e) Verpflichtung ihres Personals zur Wahrung der
Vertraulichkeit über bestimmte Aspekte, Ergebnisse
und Mitteilungen ;

f) hinreichende Kenntnis der internationalen Normen
und Gepflogenheiten ;

(') ABl. Nr. L 275 vom 26. 9 . 1986, S. 36.
O ABl. Nr. L 15 vom 17. 1 . 1987, S. 29 .
V) ABl. Nr. L 145 vom 11 . 6 . 1988 , S. 35.
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g) Vorhandensein einer aktuellen Liste der Referenzsub
stanzen, über die das Referenzbüro der. Gemeinschaft
verfügt, sowie einer aktuellen Liste der Hersteller und
der Vertreiber dieser Substanzen .

Artikel 3

Geschehen zu Brüssel am 6. März 1989 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. C. ROMERO HERRERA


